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Thesen der LAG Umwelt der LINKEN Berlin 

Soziale und ökologische Auswirkungen der Verkehrsvorhaben im Süd-Ost-Raum


Stand: 02.03.2010

Problemdarstellung:

Berlin hat kein aktualisiertes integriertes Verkehrskonzept - der Stadtentwicklungsplan Verkehr ist zu überarbeiten. Prognosen zur Entwicklung von Verkehrsströmen für die Zeit nach der Eröffnung des BBI liegen auch nach Erörterungsveranstaltung A 100 nicht vor bzw. sind nicht öffentlich, auch nicht mit dem Vorliegen der Gesamtverkehrsprognose 2025 für die Länder Berlin und Brandenburg. Aktualisierte Analysen zum Quell- und Zielverkehr innerhalb Berlins einschließlich des Berliner Umlands sind nicht bekannt.

Belastungen der Luft und durch Lärm sind unzureichend untersucht. Die Flächeninanspruchnahme für Verlängerung der A 100 wird als alternativlos dargestellt, andere Verkehrswege zur Flughafenanbindung wie zum Beispiel SOV und TVO werden in der Gesamtplanung zu wenig berücksichtigt.

Die Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme und der damit verbundene Verlust an Natur werden in den Planungen nicht ausgeglichen.

Die sozialräumliche Verteilung der Benachteiligungen für Anwohner und Anwohnerinnen sowie die Betroffenheit der Menschen durch Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Anbindung des Flughafens BBI werden unzureichend berücksichtigt.

Handlungsfelder:

Bauvorhaben zur Verbesserung der Mobilität im motorisierten Straßenverkehr dürfen die Ziele Lebensqualität und Klimastabilität nicht gefährden.

Zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels gewinnen das Berliner Stadtgrün wie z. B. Wald, Parks, Grünanlagen und Kleingärten eine hohe Beachtung und benötigt daher einen besonderen Schutz. Zusammenhängende Kaltluftschneisen und Frischluftentstehungsgebiete werden zu Lebensquelle und zu Wärmesenken der Stadt.

Sie haben einen hohen Anteil bei Erhalt von Lebensqualität und Klimastabilität und müssen bei allen stadtentwicklungspolitischen Entscheidungen gleichrangige Berücksichtigung finden. Sensible Gebiete wie Natur-, Landschafts- und Wasserschutzgebiete sowie Biotopflächen sind daher grundsätzlich von Bebauung frei zu halten. Der Naturhaushalt darf nicht wesentlich gefährdet werden. Bei nachgewiesenem Bedarf für die Inanspruchnahme von Stadtgrünflächen sind zeitnah Ausgleichflächen für Grüngestaltung zur Verfügung zu stellen. In Stadtteilen mit nachgewiesenem Bedarf für Grünflächen sind Rücknahmen von Baurechten und Rückbau von verkehrlichen und baulichen Anlagen zu prüfen.

Zur Abwägung der Betroffenheit von Anwohnern und Anwohnerinnen unter besonderer Beachtung der Sozialstruktur sind die Verkehrsströme (Quell- und Zielverkehr) zu untersuchen und Alternativen zu bisherigen Planungen aufzuzeigen.

In den Luftreinhalteplan und in den Lärmminderungsplan sind die Belastungen durch die Straßenanbindung des Flughafens BBI einzuarbeiten und Maßnahmen zur Entlastung aufzunehmen.

Zur Verringerung des LKW-Verkehrs in und durch die Innenstadt Berlins sind verkehrslenkende und –entlastende Maßnahmen in vorhandene Planungen aufzunehmen, der STEP Verkehr ist zeitnah zu aktualisieren.

Ausblick:

Berlin wird Stadt der kurzen Wege für Versorgung, Arbeit, Erholung. Die „älter werdende“ Stadt wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln in attraktiven Taktzeiten gut erschlossen. Dies gilt insbesondere auch für die Randgebiete mit geringerer Bevölkerungsdichte im Ost- und Südostraum. Belastungen der Umwelt und der Menschen durch die verkehrliche Anbindung des Flughafens BBI werden durch geeignete Leitsysteme und einen höheren Anteil des ÖPNV gemindert.  

